
 

 

Stadt Menden (Sauerland) 
Neumarkt 5, 58706 Menden 

Tel.:+49 2373 903-0 
Fax: +49 2373 903-1386 

 

Datenschutzhinweis Videoüberwachung 

nach Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Videoüberwachung Tiefgarage Rathaus Menden 

 

Im Zusammenhang mit der Videoüberwachung in der Tiefgarage des Rathauses der Stadt Menden 
(Sauerland) werden im Rahmen der Videoaufzeichnung personenbezogenen Daten erhoben. Bitte 
beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise: 
 

 

1. Angaben zum Verantwortlichen  
 

Für die Videoüberwachung und die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Stadt Menden (Sauerland) 
als Betreiberin der Tiefgarage, vertreten durch den Bürgermeister, verantwortlich. Sie können 
auf den folgenden Wegen mit der Stadt Menden (Sauerland) Kontakt aufnehmen: 
 

• mit der Post 
Bürgermeister der Stadt Menden (Sauerland), Abt. Umwelt und Bauverwaltung 
Neumarkt 5    Postfach 28 52 
58706 Menden   58688 Menden 
  

• per Telefon/Telefax/E-Mail 
Tel.:  +49 2373 903-1562 
E-Mail:  s.christiansen@menden.de De-Mail:  stadt@menden.de-mail.de 
 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Menden (Sauerland) können Sie un-
mittelbar auf den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen:  
 

• mit der Post 
Stadt Menden (Sauerland) 
Herr Michael Roth 
Neumarkt 5     Postfach 28 52 
58706 Menden   58688 Menden 

 

• per Telefon/Telefax/E-Mail 
Tel.  +49 2373 903-1378 (-1272) 
E-Mail:  datenschutz@menden.de De-Mail:  stadt@menden.de-mail.de 

 
2. Angaben zur Aufsichtsbehörde  

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW): 

 
Kavalleriestr. 2-4      Telefon: 0211/38424-0 
40213 Düsseldorf     Telefax: 0211/38424-10 
 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de   Internet: www.ldi.nrw.de 
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3. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung 

 

Die Stadt Menden (Sauerland) überwacht innerhalb der Tiefgarage des Rathauses, Neumarkt 5, 
58706 Menden, sicherheitsrelevante Bereiche mittels Videoübertragung (Livestream) und Vide-
oaufzeichnung. Eine vollflächige Überwachung der gesamten Tiefgarage findet dabei nicht statt. 
Sobald Sie sich im Erfassungsbereich der Kameras befinden, sind Sie Gegenstand der Daten-
verarbeitung. Die folgenden Bereiche der Tiefgarage werden videoüberwacht: 

 

Die Videoüberwachung dient der Wahrnehmung des Hausrechts, der Überwachung von Zugän-
gen und Türen, der Erkennung von blockierten Notausgängen einschließlich der Aufzüge und 
der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insb. Diebstahl, Sachbeschädigung und Van-
dalismus). Rechtsgrundlage für den Einsatz der Videoüberwachung ist § 20 Datenschutzgesetz 
NRW (DSG NRW).  
 
Die Stadt Menden (Sauerland) verfolgt mit dem vorgenannten Zweck die folgenden berechtigten 
Interessen: 
 

− Schutz von Eigentum und Vermögen 

− Schutz von Bediensteten und Tiefgaragennutzer*innen 
 
Mit Hilfe des Livestreams können Maßnahmen umgehend eingeleitet werden. Die Videoüberwa-
chung dient nicht nur dem Gebäudeschutz, sondern auch der persönlichen Sicherheit von Be-
schäftigten und Tiefgaragennutzer*innen. 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 

Alle personenbezogenen Daten behandeln wir streng vertraulich. Die Videodaten werden lokal 
gespeichert und können entsprechend des Sicherheitskonzeptes der Stadt Menden (Sauerland) 
nur von zwei von der Stadt Menden (Sauerland) autorisierten Personen in gegenseitiger Vier-
Augen-Kontrolle und nur anlassbezogen eingesehen und ausgewertet werden.  
 
Eine Weitergabe von Videodaten erfolgt nur, sofern dies durch eine Rechtsvorschrift erlaubt ist 
und die Zweckbindung der Datenerhebung bestehen bleibt. Bei Verübung einer Straftat oder 
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wenn gesetzliche Bestimmungen es erfordern, können bzw. müssen die Aufzeichnungen an Si-
cherheitsbehörden weitergegeben werden.  

 
5. Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation 

 
Nicht beabsichtigt 

 
6. Dauer der Speicherung 

 
Da Schadensereignisse zumeist relativ zeitnah festgestellt werden können, werden die Aufzeich-
nungen innerhalb eines Zeitraumes von 48 Std. bzw. sofern Wochenend- oder feiertagsbedingte 
Schließungen vorliegen, spätestens am nächsten Werktag gelöscht. 
 

7. Rechte der Betroffenen 

 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen die folgenden Rechte zu, wenn die recht-
lichen Voraussetzungen entsprechend der DSGVO erfüllt sind: 
 

− Art. 15: Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 

− Art. 16: Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

− Art. 17: Recht auf Löschung (Vergessenwerden) 

− Art. 18: Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

− Art. 20: Recht auf Datenübertragbarkeit 

− Art. 21: Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung (siehe auch Ziff. 8) 
 
8. Informationen über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. 
Die Stadt Menden verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, sie 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 
Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Be-
schwerde einzulegen. Die Kontaktdaten finden Sie unter Ziff. 2. dieses Bogens. 


